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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur ö� entlichen Sitzung des 
Gemeinsamen Ausschusses der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Stetten am kalten Markt - Schwenningen
Am Donnerstag, 10.03.2022 � ndet um 19.00 Uhr eine öf-
fentliche Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses im Feuer-
wehrhaus Schwenningen, Saal (1. OG) statt. 
Tagesordnung
1 .  Flächennutzungsplan (FNP) / Punktuelle Änderung bezüg-

lich Sonderbau� äche „Schuppengebiet an der Neidinger 
Straße“

 -  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Anhörung der Ö� entlichkeit sowie 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger ö� entlicher Belange (§§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB)

 -  Beratung und Billigung des Entwurfs
 -   Beschluss über die Beteiligung der Ö� entlichkeit und 

die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
  ö� entlicher Belange (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)
2 . Verschiedenes
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen 
und wird aufgrund der gegebenen Corona-Umstände, auf 
folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen hingewiesen:
- Maskenpflicht
Für Besucher gilt beim Betreten des Feuerwehrhauses 
Schwenningen eine allgemeine Maskenp� icht (FFP2). 
- Allgemeine Hygienemaßnahmen
Es werden Desinfektionsspender mit Handdesinfektionsmit-
tel bereitgestellt.
Die Hände sind gründlich zu desin� zieren.
- Abstandsregelungen
Die allgemeinen Abstandsregelungen mit einem Abstand 
von 1,5 Metern sind unbedingt einzuhalten.

Einladung zur Gemeinderatssitzung am 
10.03.2022
Die nächste ö� entliche Sitzung des Gemeinderats � ndet am
Donnerstag, dem 10. März 2022 um 19.30 Uhr !!!! 
im Saal des Feuerwehrhauses (1. OG) statt.

Tagesordnung:

TOP 1:
Bürger fragen

TOP 2:
Haushaltsplan 2022:
2.1 Einbringung
2.2 Beratung

TOP 3:
Entscheidung über einen Au� orstungsantrag

TOP 4:
Bekanntgaben, Verschiedenes:
4.1 Bekanntgabe nichtö� entlich gefasster Beschlüsse
4.2 Sonstiges

Im Anschluss � ndet ggf. eine kurze ö� entliche Sitzung des 
beschließenden Bauausschusses statt.

TOP 1:
Stellungnahme zu Baugesuchen

TOP 2:
Sonstiges
Wie immer sind interessierte Einwohner als Zuhörer freund-
lich eingeladen.
Aufgrund der gegebenen Corona-Umstände wird jedoch auf 
die Beachtung der Schutz- und Hygienemaßnahmen hingewie-
sen (3G, Abstandsregelung, Maskenp� icht, Händedesinfektion).

Bericht aus der ö� entlichen 
Gemeinderatssitzung vom 22.02.2022

Bürger fragen:
Es wurden keine Fragen gestellt.
5.   Änderung Bebauungsplan „Friedhofstraße/Hinter der 

Kirche“
 -  Entwurfsberatung und Beschluss zur öffentlichen 

Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der 
Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) und 
Erlass einer Satzung über örtliche Bauvorschriften

Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Frau Bürgermeisterin 
Roswitha Beck Herrn Hubert Wesner vom Vermessungsbüro 
Wesner in Meßstetten begrüßen.
Die Bürgermeisterin ging auf die Vorgeschichte ein. Der Gemein-
derat hat in der ö� entlichen Sitzung am 02. Dezember 2021 den 
Aufstellungsbeschluss zur fünften Änderung des Bebauungs-
plans „Friedhofstraße/Hinter der Kirche“ gefasst. Dieser wurde 
im Amtsblatt vom 10.12.2021 ö� entlich bekanntgemacht.

Planer Hubert Wesner stellte den Gemeinderäten die geplante 
Änderung des Bebauungsplans vor. In Anbetracht der immer 
knapper werdenden Flächenressourcen soll mit der Änderung 
dem Gedanken der Innenverdichtung Rechnung getragen 
werden. Es handelt sich um einen gemeindeeigenen Bereich, 
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welcher von der Friedhofstraße aus erschlossen werden kann. 
Durch die direkte Nähe von Kindergarten und Schule stehen 
gemeindliche Infrastruktureinrichtungen in direkter Nach-
barschaft zur Verfügung, die beste Voraussetzungen für eine  
bauliche Nutzung bieten.

Es ist deshalb beabsichtigt, die Fläche zukünftig als Mischgebiet 
auszuweisen, welches neben Dienstleistung und Wohnen im 
3-geschossigen Bereich eine verdichtete Bebauung mit einem 
weiteren 2-geschossigen Quartier im Geschosswohnungsbau 
mit Miet- oder Eigentumswohnungen aufnehmen kann.

Die öffentlichen Parkplätze entlang der Friedhofstraße sollen  
erhalten bleiben. Ebenso unverändert bleibt die Grünfläche süd-
lich des Fußweges zum Gemeindehaus/Kindergarten mit der 
dort vorhandenen Trafostation.

Da es sich bei dem zu erschließenden Areal um eine Nachverdich-
tung und Maßnahme der Innenentwicklung handelt, kann der 
Bebauungsplan nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Die Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB kann entfallen.

Als Art der baulichen Nutzung ist ein Mischgebiet für Dienstleis-
tung und Wohnen vorgesehen.
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung  
ist im nordwestlichen Bereich eine 2-geschossigen  
Bauweise, im restlichen Bereich 3-geschossige Bebauung  
geplant. Die überbaubaren Flächen sind durch  
Baugrenzen festgelegt. Als Dachform ist Flachdach vorgesehen.
Der vorhandene Baumbestand hinter dem Parkplatz an der 
Friedhofstraße sowie am geplanten Stichweg bleibt weitgehend 
erhalten.

Schmutz- und Niederschlagswasser sind getrennt zu sammeln. 
Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern. Das 
Schmutzwasser kann über den vorhandenen Mischwasserkanal 
in der Friedhofstraße abgeleitet werden.

Die verkehrsmäßige Anbindung erfolgt über die fertig ausge-
baute Friedhofstraße sowie über einen neuen Stichweg mit einer 
Wendeplatte D 14 m. Dort ist ein Wohnweg mit 4 m Breite, als Zu-
fahrt zum nordwestlichen Bereich angehängt. Der Fußweg zum 
Gemeindehaus und Kindergarten bleibt unverändert erhalten. 
Die Fläche des Geltungsbereichs beträgt ca. 0,47 ha.

Die Gemeinderäte haben den Bebauungsplanentwurf samt Text-
teil und die örtlichen Bauvorschriften zur 5. Änderung des Be-
bauungsplans „Friedhofstraße / Hinter der Kirche“ beschlossen. 
Außerdem haben sie festgelegt, dass das Bebauungsplanverfah-
ren mit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans nach § 
3 Abs. 2 BauGB fortgeführt wird. Gleichzeitig erfolgt die Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die öffentliche 
Auslegung der 5. Änderung des Bebauungsplans „Friedhofstraße 
/ Hinter der Kirche“ in einem späteren Amtsblatt öffentlich be-
kanntgemacht wird.

Flächennutzungsplan (FNP) / Punktuelle Änderung  
bezüglich Sonderbaufläche „Schuppengebiet an der  
Neidinger Straße“;
-   Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der 

frühzeitigen Anhörung der Öffentlichkeit sowie der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB)

-  Beratung und Billigung des Entwurfs
-   Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit und die 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB)

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Schuppengebiet an 
der Neidinger Straße“ beabsichtigt die Gemeinde Stetten am 
kalten Markt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Schuppen zu schaffen. Als Standort für das ge-
plante Vorhaben sind zwei Flurstücke am südlichen Ortsrand der 
Gemeinde Stetten a.k.M. nördlich der Neidinger Straße ermittelt 
worden.

Der seit 2019 wirksame Flächennutzungsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Stetten a.k.M. und Schwenningen weist das Plan-
gebiet als Fläche für die Landwirtschaft aus. Deshalb wurde be-
reits im letzten Jahr der Aufstellungsbeschluss für die punktuelle 
Änderung Flächennutzungsplan Sonderbaufläche „Schuppenge-
biet an der Neidinger Straße“ in Stetten am kalten Markt gefasst.
Zwischenzeitlich wurde auch die frühzeitige Anhörung der Öf-
fentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

Den Gemeinderäten lagen die jeweiligen Stellungnahmen vor.

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwenningen hat den Mit-
gliedern des Gemeinsamen Ausschusses empfohlen, der vor-
gelegten Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zu-
zustimmen sowie den Entwurf zur punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Sonderbaufläche „Schuppengebiet an 
der Neidinger Straße“ zu billigen. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, diesen Beschluss dann ortsüblich bekannt zu machen und 
die Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Darüber hinaus 
soll die Verwaltung die Beteiligung der Behörden und der sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange veranlassen.

Bekanntgaben, Verschiedenes: 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse: 
Die letzte nichtöffentliche Sitzung fand am 03. Februar 2022 statt. 
In dieser wurden keine Beschlüsse gefasst.

Sanierung der Alten Pfarrstraße –  
Auftragsvergabe Baugrunduntersuchung: 
Bevor in der Straße Alte Pfarrstraße Kanal und Wasserleitung aus-
getauscht und die Straße wieder hergestellt werden kann, muss 
eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden. Für diese 
Baugrunduntersuchung wurden zwei Angebote eingeholt. Der 
Auftrag wurde an die günstigste Bieterin, die Fa. GeoTerton aus 
Mössingen zum Angebotspreis von brutto 7.021 € erteilt.

Zur Erweiterung ihres Teams hat die Gemeinde Schwennin-
gen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines

Gemeindearbeiters m/w/d (100 %)
zu besetzen.

Unsere Wünsche an Sie:
•	 möglichst abgeschlossene handwerkliche Berufsausbil-

dung
•	 Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität
•	 handwerkliches Geschick und selbständiges Arbeiten
•	 die Bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Arbeitszei-

ten, sowie an Sonn-und Feiertagen Winterdienst zu leisten.
•	 Besitz einer Fahrerlaubnis Klasse B, wünschenswert wäre 

CE
•	 Aufgeschlossenheit gegenüber den Bürgerinnen und  

Bürgern
•	 EDV-Grundkenntnisse

Wir bieten Ihnen:
•	 ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabenfeld 

im gesamten Spektrum der bei einer Gemeinde anfallen-
den Tätigkeiten

•	 einen sicheren Arbeitsplatz
•	 ein leistungsgerechtes Entgelt nach TVöD
•	 Zusatzversorgung
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den  
üblichen Unterlagen bis zum 25.03.2022 an die Gemeinde-
verwaltung Schwenningen, Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwen-
ningen oder per E-Mail an beck@schwenningen.de
Für Fragen steht Ihnen Frau Bürgermeisterin Roswitha Beck, 
Tel. 07579/9212-0 gerne zur Verfügung.
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Erledigungen im Rathaus  
unter Corona-Bedingungen
Aus Infektionsschutzgründen bleibt die Türe des  
Rathauses leider weiterhin geschlossen!
Wir sind zu den Geschäftszeiten grundsätzlich per Telefon, 
E-Mail oder per Post zu erreichen.
Für persönliche Erledigungen im Rathaus (wie z.B. Bean-
tragung von Ausweisen) ist zwingend vorab telefonisch 
ein Termin zu vereinbaren.
Bitte versuchen Sie, soweit möglich, für Ihre Anliegen auf  
Telefon oder E-Mail zurückzugreifen.

Während der folgenden Servicezeiten sind wir gerne für 
Sie da:
Montag 08:30 - 11:30 Uhr
Dienstag vormittags geschlossen 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:30 - 11:30 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag ganztägig geschlossen
Freitag 08:30 - 11:30 Uhr

Bürgermeisteramt Schwenningen
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen
Telefon: 07579 9212-0, Fax: 07579 9212-50
E-Mail: info@schwenningen.de

Beflaggung der Dienstgebäude des Bundes  
am 11.03.2022

Erlass der Bundesregierung über die Beflaggung der 
Dienstgebäude des Bundes
Das Bundeskabinett hat am 16. Februar 2022 beschlossen, 
ab dem Jahre 2022 jährlich am 11. März den „Nationalen  
Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt“ zu  
begehen.
Aus diesem Grund erfolgt eine entsprechende Beflaggung am 
Hasenplatz.

Die Ortspolizeibehörde informiert:  
Reisigverbrennung ist anmeldepflichtig
Gemäß der Verordnung der Landesregierung über die Beseiti-
gung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsan-
lagen, dürfen pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, in Gebieten des 
Außenbereiches auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, unter 
strengen Voraussetzungen verbrannt werden:
•	 Die Abfälle müssen zur Verbrennung so weit wie möglich zu 

Haufen oder Schwaden zusammengefasst werden.
•	 Flächenhaftes Abbrennen ist unzulässig.
•	 Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst 

geringer Rauchentwicklung verbrennen.
•	 Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass das Feuer 

ständig unter Kontrolle gehalten werden kann.
•	 Durch Rauchentwicklung dürfen keine Verkehrsbehinderun-

gen und keine erheblichen Belästigungen entstehen.
•	 Die Mindestabstände müssen zwingend eingehalten werden 

(200 m von Autobahnen, 100 m von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen, 50 m von Gebäuden und Baumbeständen).

•	 Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden.
•	 Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang darf nicht 

verbrannt werden.
•	 Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erlo-

schen sein, Verbrennungsrückstände sind zeitnah in den Bo-
den einzuarbeiten.

Das Verbrennen von größeren Mengen pflanzlicher Abfälle 
ist außerdem rechtzeitig vorher (mindestens 3 Tage), unter 
Angabe der genauen Örtlichkeit (Gewannname, Flurstücks-
nummer), der Ortspolizeibehörde (Rathaus Schwenningen, 
Tel. 07579/9212-0 oder E-Mail: info@schwenningen.de) an-
zuzeigen. 

Die zusätzliche Mitteilung an die Leitstelle Oberschwaben ist 
nicht notwendig!!!!!
Die Anzeige entbindet den Verursacher jedoch nicht von den 
o.g. Pflichten. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass mit der Anzeige ein möglicher kostenpflichtiger Einsatz 
der Feuerwehr vermieden werden kann. Wenn von besorgten 
Bürgern eine Meldung über ein Aufsehen erregendes oder 
bedrohlich aussehendes Feuer eingeht, so muss dieser Mel-
dung nachgegangen werden und die Feuerwehr ausrücken. 
Dies ist auch deshalb erforderlich, da auch ein der Ortspoli-
zeibehörde angezeigtes Feuer außer Kontrolle geraten kann.
Am sinnvollsten ist es deshalb, die entstehenden pflanzlichen 
Abfälle durch Verrotten, insbesondere durch liegenlassen, unter-
graben, unterpflügen oder kompostieren zu beseitigen. Dies ist 
bedeutend umweltverträglicher als das Verbrennen.
Auf der Homepage der Gemeinde Schwenningen gibt es unter 
der Rubrik "Rathausformulare" einen Vordruck, mit dem das Rei-
sig verbrennen dem Rathaus angezeigt werden kann.
Hier auch die Druckversion für Sie zum raustrennen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anzeige: Verbrennen pflanzlicher Abfälle
gem. Verordnung der Landesregierung über die Beseitigung 
pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen
Tag/Datum/Uhrzeit der Anzeige: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name des Anzeigenden:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Angaben zu Grundstück und Grundstückseigentümer/-in, 
auf dem die Abfälle verbrannt werden:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Grundstückseigentümer/-in: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gewannname:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Richtung (rechts/links): 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Flurstücks-Nummer: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tag/Datum/Uhrzeit der Verbrennung: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handynummer und ggf. Name des Verantwortlichen vor Ort: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Landratsamt Tuttlingen

Vollsperrung Gnadenweiler – Bärenthal
Vom 07.03.2022 bis einschließlich 26.03.2022 ist die Gemeinde-
verbindungsstraße von Bärenthal Richtung Gnadenweiler voll 
gesperrt.
Die Sperrung gilt die gesamte Zeit für alle Verkehrsteilneh-
mer einschließlich Fußgänger und Fahrradfahrer!!
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Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert:
Bis 31. März freiwillige Rentenbeiträge zahlen
Obwohl das neue Jahr schon längst begonnen hat, können in 
der Rentenversicherung freiwillige Beiträge für 2021 noch bis 31. 
März 2022 rückwirkend gezahlt werden. Das teilt die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg mit.
Wie hoch die freiwilligen Beiträge sein sollen, bestimmt man 
selbst: Wer für 2021 noch zahlen will, kann zwischen 83,70 Euro 
und 1.320,60 Euro für jeden Beitragsmonat entrichten. Sollen die 
Zahlungen bereits für 2022 gelten, so ist jeder Betrag zwischen 
83,70 Euro und 1.311,30 Euro monatlich möglich. Freiwil lig versi-
chern können sich zum Beispiel selbstständig Tätige, Beamtinnen 
und Beamte, sowie Hausfrauen bzw. Hausmänner. Dabei beson-
ders interessant: Vor 1955 geborene Personen, die trotz Kinderer-
ziehung keine fünf Beitragsjahre haben, können jederzeit selbst 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze die noch fehlenden Beiträ-
ge nachzahlen und so einen Rentenanspruch entstehen lassen.
Für die Einzahlungen erhält man Ansprüche auf Rehabilitati-
onsleistungen und Schutz für Hinterbliebene. Darüber hinaus 
erhöht man den Anspruch auf eine Altersrente und hält unter 
besonderen Voraussetzungen auch die Anwartschaft auf eine Er-
werbsminderungsrente aufrecht. Interessierte sollten allerdings 
beachten, dass man sich bei der gesetzlichen Rente das einge-
zahlte Kapital nicht vorzeitig wieder auszahlen lassen kann. Aus 
steuerlichen Gründen können die zusätzlichen Einzahlungen in 
die gesetzliche Rentenversicherung ebenfalls interessant sein. 
Sie können als Altersvorsorgeaufwendungen geltend gemacht 
werden. Dafür muss die Rente im Alter versteuert werden. Eben-
so zahlen Rentnerinnen und Rentner Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge aus den Einnahmen.
Mehr Informationen rund um die freiwilligen Beiträge enthält die 
kostenlose Broschüre „Freiwillig rentenversichert: Ihre Vorteile“. 
Die Broschüre kann von der Internetseite www.deutsche-renten-
versicherung-bw.de heruntergeladen oder als Papierversion be-
stellt werden (Telefon: 0721 825-23888 oder E-Mail: 
presse@drv-bw.de).

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Novavax-Termine ab Freitag
Der Impfstützpunkt in den Käppeleswiesen in Sigmaringen bietet 
ab Freitag Corona-Impfungen mit dem neuen Protein-Impfstoff 
Novavax an. Geimpft wird am
•	 Freitag, 4. März von 16 bis 20 Uhr
•	 Samstag, 5. März von 10 bis 15 Uhr
•	 Sonntag, 6. März von 10 bis 15 Uhr
Der Landkreis erhält diese Woche 2.300 Novavax-Dosen. Die Hälf-
te der Dosen muss für Zweitimpfungen zurückgehalten werden. 
Der Impfstoff Novavax ist zunächst insbesondere für die nach § 
20a IfSG von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffene 
Bevölkerungsgruppe, also für Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen, vorgesehen.
Mit dem neuen Präparat wird ausschließlich die Grundimmuni-
sierung mit der Erst- und Zweitimpfung im Abstand von drei Wo-
chen angeboten. Die Impfung ist ab 18 Jahren möglich.
Ein Termin für die Novavax-Impfung kann ab heute unter  
www.landkreis-sigmaringen.de/impftermin reserviert werden. 
Die Impftermine für die kommenden Wochen werden anschlie-
ßend festgelegt und bekanntgegeben.
Mit Moderna oder Biontech kann man sich wie bislang auch 
montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags und sonn-
tags von 10 bis 18 Uhr impfen lassen.
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können sich im März jeweils am 
Samstag von 10 bis 14 Uhr impfen lassen.
Alle Impftermine können unter www.landkreis-sigmaringen.de/
impftermin reserviert werden. Impfungen mit Moderna und Bi-
ontech sind im Impfstützpunkt Sigmaringen aber auch ohne Ter-
min möglich.

Vortrag zur Pubertät
Die Fachstelle Familie am Start veranstaltet im Rahmen der El-
ternbildungsreihe ElefAnt wieder interessante Online-Vorträge.
Im März und April richten sich diese an Familien mit älteren Kin-
dern und Jugendlichen:

I like to be 17 – vom sich Suchen und Finden in der Pubertät
Donnerstag, 10.03.2022, 19:30 Uhr als Videokonferenz
Für Jugendliche ist die Pubertät eine Zeit der Identitätssuche- 
und Entwicklung. Sie ist auch gekennzeichnet durch Unsicher-
heit, Verwirrung und Frust.
Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über die psychi-
schen Entwicklungsaufgaben Jugendlicher in dieser Phase der 
Pubertät. Ein weiterer Aspekt wird sein, wie Jugendkultur, Grup-
penzugehörigkeit und Freizeiterlebnisse den Jugendlichen hel-
fen können, mit dieser herausfordernden Zeit klar zu kommen 
und sich selbst zu finden. Und nicht zuletzt: Wie kann man als 
Eltern gelassen(er) mit den Kindern durch diese Zeit gehen?
Dieser Vortrag lädt ein, die Pubertät aus Sicht der anstehenden 
Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen zu betrachten, um so 
ein besseres Verständnis für ihre Verhaltensweisen und "Eigenar-
ten" zu bekommen.

Cord Dette wird referieren und durch den Abend begleiten und 
das Thema aus seinem beruflichen Erfahrungshintergrund be-
leuchten. Er leitet als Soziologe und Systemischer Berater den 
Fachbereich Jugendarbeit der Mariaberger Ausbildung & Service 
gGmbH und das Regionale Demokratiezentrum Albbündnis.

Vorankündigung nächster Onlinevortrag:
Alkohol, Cannabis und Medien – zum Umgang mit Konsum-
mitteln im Jugendalter
Dienstag, 05.04.202, 19:30 Uhr
Anmeldungen nimmt die Fachstelle Familie am Start entgegen, 
bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung unter:
tanja.brugger@lrasig.de
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie per E-Mail einen Zugangscode 
zur Veranstaltung (Online-Plattform web-ex).

 
WIS

Seminar zur Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung 
für Unternehmen
Das Onlineseminar „WISkompakt“ widmet sich am Mittwoch, 
den 16. März 2022 um 19 Uhr dem Thema „Rentabilitäts- und 
Liquiditätsplanung für Unternehmen“. Das Seminar findet im 
Rahmen einer ZOOM-Videokonferenz statt. 
Rentabilität und Liquidität sind zwei der wichtigsten Eckpfeiler 
in der Unternehmensplanung. Der Referent Walter Ege gibt Tipps 
für eine erfolgreiche Planung. Warum ist eine Planung so wichtig? 
Welche Bausteine stecken in der Rentabilitäts- und Liquiditäts-
planung? Gewährleistet meine Geschäftsidee die Rentabilität? 
Was tun, wenn die Liquidität kurzfristig gefährdet ist? Diesen und 
vielen weiteren Fragen wird sich der Referent annehmen.

Walter Ege ist Dipl.-Bankbetriebswirt, engagiert sich als Berater 
im Arbeitskreis Senioren der Wirtschaft e. V. und blickt auf lang-
jährige Berufserfahrung im Finanzsektor zurück. Der Verein kann 
auf rund 50 Beraterinnen und Berater zugreifen und unterstützt 
Existenzgründerinnen und -gründer sowie Start-ups und KMU in 
der Entwicklung sowie in der Übernahme- und Übergangsphase.
Die kostenfreie Anmeldung zu diesem Onlineseminar ist bis 
15. März 2022 über die Website der WIS unter https://wirt-
schaftsradar.net/event/rentabilitaets-und-liquiditaetsplanung-
fu%cc%88r-unternehmen/ möglich. 
Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Frau Joana Pohl unter Tele-
fon 07571/72890-0 oder E-Mail pohl@wis-sigmaringen.de gerne 
zur Verfügung.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst am 06.03.2022

Für alle Tiere:
 Tierarztpraxis Dr. Busch   Bittelschießerstr. 7
 72488 Sigmaringen    Tel: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
 Tierärztliche Praxis Steinwandel Kantstr. 100
 72458 Albstadt     Tel: 07431/590600

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 10/2022
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:
Datum Zeit (von - bis) 

*)
Art Spr

Montag, 07.03.2022 06:45 - 16:15 Uhr Sprengen
Dienstag, 08.03.2022 06:45 - 23:30 Uhr Sprengen
Mittwoch, 09.03.2022 06:45 - 18:30 Uhr Sprengen
Donnerstag, 10.03.2022 06:45 - 18:30 Uhr Sprengen
Freitag, 11.03.2022 06:45 - 12:30 Uhr Sprengen
Samstag, 12.03.2022 Kein Schießen
Sonntag, 13.03.2022 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten
An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit Spr gekenn-
zeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungsplatz statt!

"VORSICHT BLINDGÄNGER"
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz HEUBERG.
Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrol-
len durch die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und 
das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der "Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße". Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Nachrichten der Schulen

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Schulsozialarbeit startet Pilotversuch am Schulzentrum 
Stetten in LG 6.1

Lebenskompetenz mit LARS und LISA
Wie reagiert man richtig darauf, zu Unrecht beschuldigt zu werden?
Lisa hat für ihre Prüfung viel gepaukt, aber ihre Lehrerin findet 
unter Lisas Bank einen Spickzettel, den sie gar nicht selbst ge-
schrieben hat…was nun? Prüfung verhauen? 

War die ganze Mühe umsonst?
LISA ist keine reale Person, sondern eine Figur aus dem Programm 
Auf dem Weg zu Lebenskompetenz und Selbstregulation mit 
LARS & LISA. Initiator des Pilotversuches, das Lebenskompetenz-
programm am Schulzentrum Stetten durchzuführen, ist Tobias 
Buck von der Schulsozialarbeit des regionalen Trägers für soziale 
Dienste Mariaberg. Er hat das Programm in zwei Module geglie-
dert und zusammen mit der Lerngruppe 6.1 des Schulzentrums 
Stetten a. k. M. und Lerngruppenbegleiterin Annemarie Ziegler 
ausprobiert. Das erste Modul fand in den letzten drei Wochen be-
gleitend zur Unterrichtszeit statt und traf auf zunehmend interes-
sierte Lernpartner.
Die beiden Akronyme LARS und LISA stehen im Programm für 
„Lust An Realistischer Sichtweise“ und „Leichtigkeit Im Sozialen 
Alltag“ und fassen zusammen, worum es in dem Trainingspro-
gramm geht: Emotionsregulation, Motivation, Volition. Wie bitte?  
Anhand von beispielhaften Situationen aus dem Schulalltag und 
einfachen Teambuilding-Übungen sollen Jugendliche dazu ge-
bracht werden, ihre Widerstandsfähigkeit, genannt Resilienz, und 
die Kontrolle über ihre Gefühle zu steigern, um ihnen eine ge-
lingende Lebensführung zu ermöglichen. Also im Klartext: sich 
beherrschen lernen, sich für etwas engagieren und etwas tun 
wollen.
Das Trainingsmaterial besteht aus verschiedenen Videospielsze-
nen, in denen die Akronyme LARS und LISA als Schauspielfiguren 
auftreten, um den Schülern eine bessere Identifikation mit dem 
Gelernten zu ermöglichen. Unterstützende Arbeitsblätter zur 
Selbstreflektion sind für die Einzelarbeit gedacht und handlungs-
orientierte Teamspiele geben jedem Schüler die Gelegenheit, sei-
ne Sozialkompetenz zu erproben. 

Lebenslust mit LARS und LISA für Jugendliche der Sekundar-
stufe I wurde ursprünglich von einem Ärzte- und Psychologen-
team der Universität Tübingen entworfen und gilt in angepasster 
Form als Teil-Sozialerziehung an Schulen in Baden-Württemberg. 
Ziel ist es, zu einer langfristigen Verbesserung der psychischen 
Gesundheit Jugendlicher beizutragen. Es entspricht der Leitpers-
pektive „Prävention und Gesundheitsförderung“ des Bildungspla-
nes 2016, deren Lern- und Handlungsfelder auf das Lebenskom-
petenz-Konzept der WHO Bezug nehmen.
„Jugendliche sind heute stärker als frühere Generationen mit 
Entwicklungsaufgaben befasst“, erklärt Tobias Buck auf die Frage, 
warum er LARS und LISA gestartet hat.
„Eine Welt mit einer unübersehbaren Fülle an Möglichkeiten, 
aber auch Gefährdungen verlangt von Schülern selbstsicheres 
kompetentes Handeln und führt nicht selten zur Überforderung 
der jungen Menschen. Anstatt angesichts der Qual der Wahl oder 
dem Gefühl von der Beliebigkeit in der Lebensgestaltung zu resi-
gnieren, müssen junge Menschen lernen, ihre Ziele mit den eige-
nen Fähigkeiten und Möglichkeiten in Einklang zu bringen.“
Auf fachlicher Ebene haben die Lernpartner am Schulzentrum be-
reits im Coaching die Möglichkeit, mit dem Coach die für ihre Lern-
ziele passenden Methoden zu diskutieren. Nun sollen sie durch 
LARS und LISA befähigt werden, ihre Ressourcen in weit größerem 
Umfang zu mobilisieren, vor allem auch auf sozialer Ebene.
Das ist etwas, was LISA’s Pendant LARS am eigenen Leib erfährt, 
als er mit dem Misserfolg nach einem verpatzten Basketballtur-
nier klarkommen muss. Eine solche Situation hat schon jeder 
Schüler einmal erlebt, und es ist sehr leicht, nach einer Niederla-
ge deprimiert das Handtuch zu werfen.
Hier vermittelt eine spezielle Übung den Schülern eine diffe-
renzierte Sichtweise auf das persönliche Scheitern: Anhand von 
typischen Sätzen, die „Runterzieher“ und „Aufbauer“ genannt 
werden, wird gezeigt, wie durch die konstruktive Beurteilung 
der Gesamtsituation eine realistische, statt dramatische Einschät-
zung des Erlebnisses vorgenommen wird. Kurz gefasst: „Ich kann 
einfach kein Basketball“ bringt LARS weniger weiter als „Ich war 
heute nicht richtig bei der Sache.“
Dass man diese realistische Beurteilungskompetenz nicht so 
schnell lernt, wie man einen Schalter umlegt, demonstriert Tobias 
Buck im nächsten Video: LISA hat LARS bei einer Verabredung in 
der Stadt versehentlich versetzt, aber LARS ist von konstruktivem 
Denken weit entfernt und vermutet: „Ich bin ihr nicht gut genug.“
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Den Lernpartnern wird beim Anschauen ein wenig mulmig zu-
mute, denn erst vor wenigen Tagen gab es in der Lerngruppe ei-
nige Konflikte über die Frage, wer sich in der großen Pause mit 
wem auf dem Schulhof trifft. Tobias Buck nimmt den Faden auf: 
„Wie könnte sich LARS nun verhalten, wenn er möchte, dass sich 
LISA nochmals mit ihm verabredet?“
Und schon steckt die Lerngruppe mitten in der Diskussion um die 
Frage, wie Gefühle unser Handeln beeinflussen. Was man für die 
eigene Impulskontrolle tun kann und wie das mit Selbstkenntnis 
und Frustrationstoleranz zusammenhängt. Schlagworte, die im 
schulischen Bildungs- und Erziehungscurriculum überall begeg-
nen.
„Schulen kommt in der Vermittlung dieser Kompetenzen eine 
Schlüsselrolle zu“, erklärt Annemarie Ziegler. „Schüler verbringen 
immer mehr Zeit in der Institution, die Ansprüche des Bildungs-
planes erfordern komplexe Handlungen, und Entwicklungsauf-
gaben fallen vermehrt der Schule statt dem Elternhaus zu. Die 
Erlangung dieser Fähigkeiten ist grundlegend für den Bildungs- 
und Lebenserfolg eines jungen Menschen.“
Die persönlichen Anforderungen, die heute an einen Schüler 
gestellt werden, seine schulische Laufbahn erfolgreich zu ab-
solvieren, sind inzwischen fast so hoch wie die in der „Erwachse-
nenwelt“ – Berufe wie Jobs verlangen ein Höchstmaß an sozialer 
Kompetenz.
Da liegt die Messlatte für den „Output“, das Ergebnis, von LARS 
und LISA, ziemlich hoch – kann das Trainingsprogramm diesen 
Anspruch erfüllen?
Nach der ersten Durchführung von LARS und LISA fällt die Bilanz 
durchweg positiv aus: die Lernpartner lassen sich auf die Thema-
tik des Programms ein, steigern die Qualität ihrer Zusammenar-
beit und reflektieren ihre Erfahrungen in sachlicher Sprache.
Wie sieht das die Lerngruppenbegleiterin?
„Für mich war es ein Glücksfall, den Großteil des Projektes beob-
achten zu können und während der 90-minütigen Trainingspha-
sen die positiven Auswirkungen an den Schülern wahrzuneh-
men“, resümiert Annemarie Ziegler.
„Alle haben davon profitiert. Das zeigt sich im Klassenrat in ei-
ner veränderten Haltung bei den konfliktreicheren Themen und 
auch, wenn die Lernpartner ihr Anliegen angemessen formulie-
ren sollen. Insgesamt hat LARS und LISA die Beziehung der Lern-
partner untereinander verbessert.“
Ein Highlight dieser wohltuenden Entwicklung stellte das be-
kannte Teamentwicklungsspiel „Tower of Power“ dar, das Tobias 
Buck in der Abschluss-Stunde des ersten Teils von LARS und LISA 
durchführte. Ziel des Spieles ist es, Holzklötze aufeinanderzutür-
men, ohne dabei Hände und Füße zu benutzen. Nur eine Fang-
vorrichtung für den Klotz wird von mehreren gespannten Seilen 
in den Händen der einzelnen Teammitglieder gesteuert. Die knif-
felige Aufgabe kann nur gelingen, wenn alle zusammenarbeiten 
– was die 6.1 hervorragend geschafft hat.
„Das Programm LARS und LISA war ein Riesenerfolg“, bekräftigt 
Tobias Buck. „Ich würde mir wünschen, dass es zukünftig ver-
pflichtend in der Sekundarstufe I implementiert wird.“
Und wie sehen die Mädels und Jungs aus der 6.1 das?
„Das hat voll Spaß gemacht“, sagt David Hotz, „und beim Tower of 
Power musste man sich richtig konzentrieren, damit der Klotz auf 
den anderen gestellt werden konnte.“
„Ich war beeindruckt, wie gut unsere Lerngruppe zusammenge-
arbeit hat. Man konnte sich aufeinander verlassen“, lobt Jennifer 
Sieber den neu erstarkten Teamgeist.
Begeistert zeigt sich auch Lerngruppensprecher Diego Rogd-
rigues: „Ich freu mich schon auf den nächsten Teil!“
Nach einer Pause von einigen Wochen wird es im zweiten Teil des 
Trainingsprogramms für die Schüler um selbstsicheres Verhalten, 
angemessene Körpersprache und das Aufbauen tragfähiger Kon-
takte zu den Mitmenschen gehen.
Tobias Buck und Annemarie Ziegler freuen sich ebenfalls – auf die 
Evaluationsphase nach dem zweiten Teil und auf die Fortsetzung 
dieses Presseberichtes.

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 04.03.2022 - 13.03.2022

Freitag, 04.03.
Hartheim   18:30 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag

Samstag, 05.03.
Schwenningen 18:30 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 06.03.  1. Fastensonntag
L1: Dtn 26,4-10,   L2: Röm 10,8-13
Heinstetten  09:00 Uhr   Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Pfarrer i.R. Hans Locher
Hartheim   10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten  10:30 Uhr  Eucharistiefeier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier

Dienstag, 08.03.
Schwenningen 18:30 Uhr   Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Johann Kaiser und verstorbene An-
gehörige

Sonntag, 13.03.  2. Fastensonntag
L1: Gen 15,5-12.17-18,  L2: 3,17 - 4,1 oder 3,20 - 4,1
Heute: Zählung der Gottesdienstteilnehmer
Hartheim   09:00 Uhr  Eucharistiefeier
Schwenningen 09:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Heinstetten  10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr   Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Josef Löffler, Marlene Wolfer
Frohnstetten  10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag - Freitag  um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch   um 14:30 Uhr in der Kirche.
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer – 
bitte beachten Sie die Hygienevorschriften!
Abendandacht jeden Sonntag um 18:30 Uhr
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter  07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser   07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter privater (0173 9860199) melden.
Diakon Michael Adelbert 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater (07573/5591) 
melden.

Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geöffnet. 
Bitte sind Sie aber weiterhin so nett und suchen das Pfarrbü-
ro nur persönlich auf, wenn es für Ihr Anliegen notwendig ist.
Ansonsten nehmen Sie bitte gerne per Telefon oder E-Mail 
mit uns Kontakt auf.
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Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag  09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
* Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
Tel: 07573/2215 E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Weltgebetstag
Am Freitag, den 04.03.22 ist es wieder soweit: Um 18:30 Uhr fin-
det in Hartheim, in der Jakobuskirche ein Weltgebetstags-Gottes-
dienst statt. Aufgrund der momentanen Situation wird der Got-
tesdienst in einem überschaubaren Rahmen gefeiert.
Das diesjährige Motto "Zukunftsplan HOFFNUNG " wurde von 
Frauen aus England, Wales und Nordirland verfasst. Es soll uns 
einladen, den Spuren der Hoffnung zu folgen und uns die Kraft 
geben, scheinbar ausweglose Situationen zu meistern.

Einladung Pfarrgemeinderatssitzung
Liebe Mitglieder des Pfarrgemeinderates,
ich lade Sie zur Sitzung des Pfarrgemeinderats am
Dienstag, 08.03.2022 um 19:30 Uhr herzlich ein.
Die Sitzung findet im Saal des HdB´s in Stetten a.k.M. statt.
Der Vorstand schlägt für die Sitzung folgende Tagesordnung vor:
Tagesordnung
Eröffnung & Begrüßung
Geistlicher Impuls
1.   Regularien - Feststellung der Beschlussfähigkeit - Genehmi-

gung des Protokolls - Genehmigung der Tagesordnung
2.  Gemeindeteams: Beratung, Bestätigung, Bestellung
3.   Neuwahlen der Kirchensteuervertretung: Informationen, 
 Beratung, evtl. Bestellung
4.  Vorstellung der Aktion: „fair, nah, logisch“
5.  Information zur Aktion Kilo im Dekanat Sigmaringen-
 Meßkirch
6.   Informationen zu der Veröffentlichung des Missbrauchsgut-

achtens in der Erzdiözese München und Freising, dem Syno-
dalen Weg, der Kirchenentwicklung 2030 und Austausch zur 
gegenwärtigen Situation der Kirche in Deutschland

7.  Terminabsprache; Wünsche und Anträge
Ende der Sitzung
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir weiterhin unser  
Hygienekonzept mit der Abstands- und Maskenpflicht einhalten 
müssen. Vielen Dank.
Wir freuen uns auf eine gute Sitzung. Im Falle Ihrer Verhinderung 
bitten wir um eine kurze Nachricht. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Lukas Hahn
Vorsitzender

Impulse zur Fastenzeit 2022
Herzliche Einladung mitten in der Woche, immer am Mittwoch, 
um sieben Uhr morgens zu einem kleinen Impuls die Pfarrkirche 
St. Kolumban. Diese halbe Stunde gehört einem ganz allein und 
man/ frau kann gestärkt in den Tag starten, jeweils am 9.3., 16.3., 
23.3., 30.3., 6.4. und 13.4. um 7 Uhr morgens.

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am Sonn-
tag, 27. März 2022 um 11:30 Uhr in Stetten a.k.M.
Das Taufgespräch findet am Mittwoch, 09.03.2022 um 17:00 
Uhr im Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt.
Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an. Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Monat März, können während 
den Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten 
a.k.M. abgeholt werden.
Bitte beachten Sie, dass sich immer nur eine Person im Zwischen-
gang aufhalten darf. 
Vielen Dank.

Ein Tag für uns für Hochzeitspaare 2022
Am Samstag, 12.03.2022 findet unter der Überschrift „Ein Tag für 
uns“ ein Vorbereitungskurs auf die kirchliche Trauung im Dekanat 
Sigmaringen-Meßkirch statt. Der nächste Termin ist dann Sams-
tag, 09.04.2022.
„Ein Tag für uns“ bildet neben dem Traugespräch mit dem Pfarrer 
die zweite Säule der Ehevorbereitung im Erzbistum Freiburg.
Anmeldung und nähere Infos gibt es im kath. Dekanatsbüro,  
Gorheimerstraße 28, 72488 Sigmaringen, Tel: 07571/749090.  
E-Mail: info@dekanat-sigmaringen-messkirch.de.
Erzdiözese Freiburg und Diözesanrat beteiligen sich an 
Aktion Klimafasten
Die Erzdiözese Freiburg und der Diözesanrat des Erzbistums ru-
fen mit weiteren Bistümern, Landeskirchen und Organisationen 
für die diesjährige Fastenzeit zur Beteiligung an der Aktion „Kli-
mafasten“ auf. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Leit-
wort „So viel Du brauchst“. Weitere Informationen finden Sie auf  
www.klimafasten.de.
Einführung in den Dienst als Kommunionhelfer/in
"Gebt ihr ihnen zu essen!" Mk 6,37
In vielen Gemeinden sind Frauen und Männer als Kommunion-
helferinnen und Kommunionhelfer im Einsatz. Der Kurs vermit-
telt die theologischen, rechtlichen und praktischen Grundlagen 
dieses Dienstes. Die Teilnahme am Kurs ist Voraussetzung für 
die bischöfliche Beauftragung. Die Anmeldung bis spätestens  
07. März 2022 im kath. Pfarrbüro in Stetten a.k.M.
Mindestalter der Teilnehmenden: 25 Jahre.
Termin:  16.03.2022, 19 - 22 Uhr, Onlinemeeting
   oder
   11.05.2022, 19 - 22 Uhr, Bildungszentrum Singen
Leitung:  Gudrun Grupp-Schäfer, Referentin an der Diözesanstelle
Anmeldung: Bis 1 Woche vor Beginn bei der Diözesanstelle (dies 
übernimmt das Pfarrbüro). - Die Anmeldung setzt die Zustim-
mung des Pfarrers oder des Pfarrgemeinderates voraus.
Kurs für Lektorinnen und Lektoren - sowohl Einsteiger als 
auch Erfahrene
Gottes Wort verständlich und überzeugend verkünden!
Termin Di., 29.03.2022, 18:00 - 22:00
Beschreibung
Im Augenblick besuchen weniger Menschen die Gottesdienste, 
das ist die Gelegenheit, sich mehr zu trauen, das Wort Gottes aus-
drucksstärker zu gestalten. Im Zentrum stehen ganze Lesungen 
des neuen Messlektionars, die nach dem Kurstermin ‚dran sind‘. 
Um den Texten Tiefgang zu verleihen, ist es hilfreich Vortragsre-
geln zu kennen und die Zeilenoptik zu nutzen oder sie aufzufri-
schen. Anhand der Texte soll vor allem das Repertoire der Sprech-
ausdrucksmöglichkeiten erweitert und vertieft werden, damit die 
Lesung über das Ohr bis ins Herz trifft.
Termin:   29.03.2022, 18 - 22 Uhr, Bildungszentrum Singen
Referentin:  Elvira Mießner, Sprechpädagogin
Kosten:   40,00 €
Anmeldung:  Bis 22.03.2022 bei der Diözesanstelle, Telefon: 
07731/8755-0 oder E-Mail: bh@esa-dioezesanstelle.de
Sollte es coronabedingt nicht möglich sein den Lektorenkurs 
als Präsenzveranstaltung durchzuführen, wird dieser als Online-
Meeting stattfinden!
Crashkurs Mesnerdienst
Einführungsabend in den Mesnerdienst
Termin Do., 05.05.2022, 18:00 - 22:00
Bildungszentrum Singen, Zelglestraße 4, 78224 Singen
Beschreibung
Für Mesner*innen gibt es viertägige diözesane Einführungskurse, 
die wir sehr empfehlen. Für ehrenamtliche Mesner*innen, die für 
ihren Mesnerdienst mehr Sicherheit gewinnen wollen, bieten wir 
Ihnen eine Einführung in die Grundaufgaben des Mesnerdienstes 
an. Dabei gehen wir von der letzten Stunde vor der Eucharistiefei-
er aus: Was ist alles zu tun und was ist im Umgang mit den liturgi-
schen Büchern, Gewändern usw. zu beachten?
Leitung:   Dr. Bernhard Höffner, Liturgiewissenschaftler
Kosten:   40 €
Anmeldung:  bis 28.04.2022 bei der Diözesanstelle, 
Telefon:   07731/8755-0 oder E-Mail: bh@esa-dioezesanstelle.de
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Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Freitag, 4. März 2022
19:00 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag 
    Ev. Gemeindesaal, Guldenbergstr. 5
Da wir hier zusammen auch eine Kleinigkeit essen und trin-
ken, findet die Veranstaltung unter 2G statt. 

Sonntag, 6. März 2022 
(Invokavit)
10:00 Uhr  Gottesdienst 
    (mit Präd. Elfriede Müller)
    Evang. Kirche
Bitte bringen Sie unbedingt eine FFP2-Maske mit. Diese muss 
im Gottesdienst getragen werden!

Mittwoch, 9. März 2022 
16:00 Uhr  Konfi-Unterricht 
    im Evang. Gemeindehaus,
    Guldenbergstr. 5, Stetten a.k.M.

Sonntag, 13. März 2022 
(Reminiszere)
10:00 Uhr  Gottesdienst 
     zur Fastenaktion: 
    „ÜBEN! – 7 Wochen ohne Stillstand“
    (mit Pfr. Samuel Schelle) 
    Evang. Kirche

Sprechzeiten Pfarrbüro (derzeit nur telefonisch)
Dienstagvormittag   von 8:30 - 11:30 Uhr 
Donnerstagnachmittag  von 14:30 - 17:30 Uhr
Das Pfarrbüro ist vom 22. Februar bis 17 März nicht besetzt. 
Telefonische Anfragen und E-Mails werden aber bearbeitet. 
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Telefonseelsorge: (kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Sprechzeiten Pfarrer Schelle:
nach telefonischer Terminvereinbarung
Montags:  nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten 
Pfarrer:  Samuel Schelle  
Telefon:  07573/5304
E-Mail:  Samuel.Schelle@kbz.ekiba.de

Liebe Gemeindemitglieder,
aufgrund der aktuellen Corona-Situation bitten wir Sie, Ihre An-
fragen und Bitten um Bescheinigungen per E-Mail (Stetten@kbz.
ekiba.de) oder telefonisch (07573 5304) zu stellen. Wir schicken 
Ihnen das Gewünschte dann per Post zu.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Geben Sie auf sich acht und bleiben Sie gesund!
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen!
Samuel Schelle Regina Gratius
Pfarrer    Pfarrsekretärin 

Wochenspruch
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.
1. Johannes 3,8b

Humor ist Weihwasser für den Teufel in uns.
Prof. Dr. Gerhard Uhlenbruck, (*1929), dt. Immunbiologe u. 
Aphoristiker

Unsere Vereine berichten

 TC Schwenningen
www.tc-schwenningen.de

Der Strom fließt wieder auf dem Staudenbühl

Infrastrukturmaßnahme zur Wiederherstellung der Strom-
versorgung erfolgreich abgeschlossen!
Die größte Baumaßnahme des TC Schwenningen der vergange-
nen Dekaden fand im Februar auf dem Staudenbühl statt.
Zwei Wochen waren die schweren Maschinen der Fa. Stingel im 
Dauereinsatz. Die Männer arbeiteten dabei bei widrigsten Bedin-
gungen und mussten sich den Weg vom Anschluss im Sportheim 
bis zu unserem Clubheim oftmals freimeiseln.

 
Bagger im Dauereinsatz Foto: Charly Siber

Nach mehreren Kabelbrüchen war eine Neuverlegung von mehr 
als 200 m Kupferdraht als Hauptleitung erforderlich geworden. 
Eine „OP am offenen Herzen“ war dann die grundsätzliche Neu-
verkabelung im Clubheim und die Nebentrasse zu den Plätzen. 
Drähte wurden verbogen, neu sortiert und in einem professionel-
len Schaltplan für die Zukunft dokumentiert. Ein echter Kraftakt, 
der zwar Zuschauer verdient hätte, doch weitestgehend ohne 
Publikum vollzogen wurde. „Bravo Männer, ihr habt ganze Arbeit 
geleistet!“
Bedanken möchten wir uns für die herausragende Leistung bei 
der Fa. Stingel und bei unserem Mitglied Charly Siber.
Ein besonderer Dank geht auch an den Sportverein, der uns in 
den Tagen des Blackouts mit Strom versorgt hatte.

Finanzielle Realisierung 
Noch stehen die Gesamtkosten nicht abschließend fest. Die Kal-
kulation beläuft sich allerdings jenseits der Marke von 20.000,- 
Euro. Es ist kein Geheimnis, dass ein ehrenamtlicher Verein wie 
der TC Schwenningen keine Goldreserven in dieser Höhe vorhält. 
Deswegen freuen wir uns umso mehr über die Unterstüzungs-
bereitschaft der Fa. Stingel, den Zuschuss der Gemeinde in Höhe 
von 2.500,- Euro und die Förderzusage des Badischen Sportbun-
des von 30 % der Gesamtkosten. „Herzlichen Dank für Ihre/Eure 
Unterstützung.“
Den restlichen Betrag von rund 10.000,- Euro werden wir aus ei-
genen Mitteln und mit der Hilfe einer bemerkenswerten Crowd-
funding-Kampagne der Volksbank Albstadt realisieren. Unter 
dem Motto „viele-schaffen-mehr“ haben wir unser Projekt auf 
einer Online-Plattform eingestellt. Die Kosten für das Kabel von 
rund 3.000,- Euro wurden durch die Volksbank legitimiert. Jede 
Spende von bis zu 50,- Euro wird nun durch die VoBa im gleichen 
Wert cofinanziert. 
Jede Spende zählt. Wer uns also etwas unter die Arme greifen 
möchte, kann gerne mal reinschauen.
Wiederherstellung der Stromversorgung beim TC Schwenningen - 
Viele schaffen mehr (viele-schaffen-mehr.de)… hier findet ihr auch 
noch weitere Informationen und Bilder zum Projekt.
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Abbuchung der Mitgliedsbeiträge
Um finanziellen Engpässen während der Frühjahrsinstandset-
zung vorzubeugen, werden wir dieses Jahr die Mitgliedsbeiträge 
bereits Mitte März einziehen. Trotz der steigenden Betriebskos-
ten und der projektbezogenen Sonderausgaben halten wir un-
sere Beitragssätze unverändert auf niedrigem Niveau und setzen 
voll und ganz auf freiwillge Unterstützung unserer Mitglieder 
und Spenden unserer Freunde und Partner.

Feste Feiern in unserem Clubheim

 
Es darf wieder gefeiert werden Foto: Michael Jäger

Unser Clubheim ist und bleibt eine der Top-Adressen für private Ver-
anstaltungen, Jubiläen und Firmenevents auf dem Heuberg und 
steht ab sofort wieder wie gewohnt für eure Feier zur Verfügung.  
Mehr Informationen findet ihr unter www.tc-schwenningen.de.
Hinweis: 
Der Kommunionstermin am 24.04.2022 ist bereits vergeben.

Heinrich del Core „live“ in der Heuberghalle

Pressebild "Glück g´habt" 
Foto: Heinrich del Core Management

Am 09. April ist es nun endlich 
so weit. Nach zwei verscho-
benen Terminen wird das un-
möglich Geglaubte plötzlich 
doch greifbar.
Der derzeit beliebteste Co-
median im schwäbischspra-
chigen Raum kommt zu uns 
in die Heuberghalle und prä-
sentiert sein Programm „Glück 
g´habt.“
Es gibt sogar nocht Tickets. 
Wir informieren in den nächs-
ten Wochen, unter welchen 
Bedingungen (2G, 3G etc.) 
die Veranstaltung stattfinden 
wird.
Bis bald
Euer TCS

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Haus der Natur Beuron
Inzigkofen. Frauen unterwegs im Winterwald. 
Sonntag, 13. März, 9 bis 12 Uhr
Anlässlich des Weltfrauentages wandern wir von Laiz zum fürstli-
chen Park Inzigkofen (und zurück), welcher von einer starken Frau 
geprägt wurde. Gemeinsam genießen wir die Aussichten ins Do-

nautal und erfahren Interessantes über den Winterwald von der 
Försterin Regina Rebholz. Bitte mitbringen: Wanderschuhe, Tritt-
sicherheit und ein kleiner Proviant für unterwegs. Wanderstrecke: 
7 km, 150 Höhenmeter.
Anmeldung und Informationen bei Regina Rebholz, Naturpark-
führerin, Tel.0157 76317125, naturzeit@posteo.de

Veranstaltungen im Umland

Suchtberatung Sigmaringen
HILFE BEI FÜHRERSCHEINENTZUG WEGEN ALKOHOL  
ODER DROGEN
Nach Ostern beginnt im Verkehrsberatungszentrum der Suchtbe-
ratungsstelle Sigmaringen wieder ein Führerschein-Seminar.
Es findet an 5 Freitagnachmittagen im Zeitraum vom 22.04. bis 
03.06.2022 statt. Dieses Seminar richtet sich an die Personen, 
denen wegen Alkohol oder Drogen der Führerschein entzogen 
wurde und die für eine Wiedererteilung des Führerscheins ein 
positives MPU-Gutachten (Medizinisch-Psychologische Untersu-
chung) vorlegen müssen.
Weitere Informationen und Anmeldungen zu einem Vorgespräch 
sind unter Tel. 07571/4188 (Suchtberatung Sigmaringen) möglich.
Die Suchtberatung Sigmaringen engagiert sich als Beratungsstelle 
des agj – Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erz-
diözese Freiburg e. V. für suchtmittelabhängige Menschen.

Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen
Neuer Qualifizierungskurs für Kinderbetreuung  
als Tagesmutter und Tagesvater ist geplant
Die Koordinierungsstelle für Tageseltern startet in Kooperation mit 
dem Landkreis Sigmaringen einen neuen Qualifizierungskurs für 
Tagesmütter und - väter. Sie haben Freude am Umgang mit Kin-
dern? Sie haben die zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten? Im 
Landkreis Sigmaringen suchen viele Eltern nach einer qualifizier-
ten Betreuung für ihre Kinder. Insbesondere für unter dreijährige 
Kinder ist das Interesse an dieser familiären Betreuungsform ge-
stiegen. Geplanter Start des Kurses ist Oktober 2022 bis Oktober 
2023 im FBZ e. V., 72488 Sigmaringen (max.15 Personen).
Möchten Sie Näheres über die Arbeit Kinderbetreuung in 
Kindertagespflege wissen und interessieren sich für den 
Qualifizierungskurs? 
Wir informieren und beraten Sie vorab sehr gerne. Melden Sie sich 
ganz unverbindlich bei der Koordinierungsstelle für Tageseltern, 
Marlies Hanschke (Tel.: 07571 7479510, E-Mail: m.hanschke@fbz-
sigmaringen.de) im FBZ e. V. Sigmaringen. Auskünfte über die 
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson 
erhalten Sie von Ingrid Höfer, Fachstelle für Kindertagespflege 
(Tel.: 07571 102-4258, E-Mail: ingrid.hoefer@LRASIG.de) im Land-
ratsamt Sigmaringen.

Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. 
Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. 
(BSV-W) lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Le-
ben mit Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per 
Telefon ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet ein und 
stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde 
vor große Fragen und Herausforderungen. Mit der Vortragsreihe 
möchten wir dem genannten Personenkreis Informationen ge-
ben, wie ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben trotz 
Sehbehinderung möglich ist.

Termin:
9. März 2022: Blickpunkt Auge - Rat und Hilfe bei Sehverlust
Zeit: jeweils 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr.
Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter 
der Telefonnummer 0711-21060-0 oder 
per E-Mail vgs@bsv-wuerttemberg.de an. 
Sie erhalten dann zeitnah den Link zur Zoomkonferenz.
Wenn Sie per Telefon an den Veranstaltungen teilnehmen möch-
ten, wählen Sie am entsprechenden Termin:
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00496950500952, Sitzungs-ID:  87596410707# Deutschland
00496950502596, Sitzungs-ID:  87596410707# Deutschland
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme.

Kontaktstelle Frau und Beruf 
Individuelle Beratung sowie Impulse zu beruflichen Themen 
und Austausch für Frauen 
Einen Online-Beratungstag speziell für Frauen aus dem Landkreis 
Sigmaringen bietet die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg 
– Bodensee-Oberschwaben am Mittwoch, den 16. März 2022. 
Es werden Fragen beantwortet zur beruflichen Orientierung von 
Frauen und Mädchen, zu Fort- und Weiterbildung, Minijob, Stel-
lensuche, Elternzeit und zum Wiedereinstieg in den Beruf. Die 
Beratung ist unabhängig, kostenfrei und vertraulich. Eine Anmel-
dung ist erforderlich.

Um berufliche Neuorientierung, Bewerbung und  
Selbstbewusstsein geht es in drei Online-Veranstaltungen. 
Dabei wird es jeweils einen kurzen Input geben, danach folgt ein 
zwangloser Gedankenaustausch zu beruflichen Fragen, Erfah-
rungen und Wünschen. Zielgruppe sind Frauen, die sich vernet-
zen wollen, sich beruflich verändern oder weiterbilden wollen, 
nach einer Familienphase ihren Wiedereinstieg oder nach Aus-
bildung/Studium ihren Berufseinstieg planen und auf Stellensu-
che sind. Referentin der Veranstaltungen ist Franziska Klampfl, 
die mit ihrem Unternehmen Klampfl Personalmanagement, das 
in Hohentengen angesiedelt ist, sowohl Unternehmen als auch 
Privatpersonen berät. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und 
finden in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des 
Landkreises Sigmaringen, Sandra Knör, statt.
Termine: Donnerstag, 24., 31. März und 7. April,  
jeweils von 14 Uhr bis 15:30 Uhr.
Die Kontaktstelle Frau und Beruf unterstützt Frauen im Landkreis 
Sigmaringen bei allen beruflichen Fragen. Das Beratungsportfolio 
gibt Hilfestellung zu beruflicher Neuorientierung, Stellenwech-
sel, Wiedereinstieg, Existenzgründung oder auch zur beruflichen 
Weiterentwicklung oder Karriereplanung. Die individuellen Be-
ratungen sind kostenlos und vertraulich und finden zurzeit per 
Telefon oder online statt.

Nähere Informationen und Anmeldung zu allen Veranstal-
tungen und Terminen: 
Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg –  
Bodensee-Oberschwaben c/o WiR GmbH, 
Tel. 0751/35906-63, E-Mail info@frauundberuf-rv.de, 
www.frauundberuf-rv.de.

Sonstiges

Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau

Sturmholz durch Profis aufarbeiten lassen
Die Unwetter der letzten Tage haben in den Wäldern erheb-
liche Schäden verursacht. Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) rät betroffenen 
Waldbesitzern, entwurzelte, abgebrochene und ineinander 
verkeilte Bäume nicht eigenhändig aufzuarbeiten. 
Orkanartige Böen verursachten in Teilen Deutschlands schwere 
Waldschäden. Solche zu beseitigen, erfordert hohe Fachkenntnis. 
Die Aufarbeitung von Sturmholz gehört unbedingt in die Hände 
von Forstprofis. Kreuz und quer sowie ineinander verkeilt liegen-
de, abgebrochene Bäume, aus der Erde gerissene Wurzelteller, 
abgebrochene Wipfel – nur erfahrene Profis mit leistungsfähigen 
Forstmaschinen sollten sich der Aufgabe stellen, solche soge-
nannten Windwurfnester aufzuarbeiten.

Gefahren ernst nehmen
Waldbesitzer, auch wenn sie im Umgang mit der Motorsäge ge-
übt sind, unterschätzen mitunter die Gefahr, die von solch einer 
Extremsituation ausgehen kann. Bei entwurzelten oder abgebro-
chenen Baumstämmen, die unter Spannung stehen, kann bereits 
ein falscher Schnitt reichen, um den Stamm katapultartig und mit 
enormer Kraft nach oben oder zur Seite schnellen zu lassen. Weil 
die Verletzungsgefahr erheblich ist, sollte hier immer auf die Hilfe 
von Profis zurückgegriffen werden. Sie verfügen über Erfahrung, 
die notwendige Technik und das passende Gerät. Adressen ver-
mitteln unter anderem die örtlichen Waldbesitzervereinigungen, 
die Forstverwaltung oder die Maschinenringe.

Tipps für Profis
•	 Bei der Aufarbeitung unbedingt forstliche Großmaschinen 

einsetzen.
•	 Vor Arbeitseinsatz prüfen, ob die erforderliche Schutzausrüs-

tung vorhanden ist und ob Werkzeug und Arbeitsgeräte im 
einsatzfähigen Zustand sind. Es muss wenigstens ein Schlep-
per mit Forstausrüstung vor Ort einsatzbereit sein. Sind alle 
Personen unterwiesen? Ist ausreichend Kenntnis über die er-
forderlichen Schnitttechniken im Sturmholz vorhanden?

•	 Schwierige Situationen besonnen und überlegt angehen. 
Manchmal hilft der Erfahrungsaustausch mit einer weiteren 
erfahrenen Person.

•	 Nie unter hängenden Wipfeln und Stämmen oder hinter un-
gesicherten Wurzeltellern arbeiten. Hier – ebenso wie beim 
Entzerren verkeilter, unter Spannung stehender Bäume im 
Windwurfverhau – ist mindestens die Hilfe eines Schleppers 
und einer Seilwinde unabdingbar, um die Stämme zur Aufar-
beitung in einen ungefährlichen Bereich zu ziehen.

•	 Vor dem Schneiden sind die Spannungsverhältnisse gewis-
senhaft anzusprechen und die daraus abzuleitende sicherste 
Schnitttechnik zu wählen.

•	 Zug- und Druckseite beachten. Bei Seitenspannung von der 
Druckseite aus arbeiten.

Ausführliche Informationen zur sicheren Beseitigung von Sturm-
schäden bietet die SVLFG 
unter www.svlfg.de/sturmschaeden-sicher-beseitigen.
SVLFG

Handwerkskammer Reutlingen
Freie Lehrstellen im Landkreis Sigmaringen für 2022
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Aus-
bildung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in 
die berufliche Karriere. Aktuell suchen im gesamten Kammer-
bezirk schon 705 Betriebe 1441 Auszubildende für das Jahr 2022 
und 380 Betriebe haben bereits 773 Lehrstellen für das Jahr 2023 
veröffentlicht. Außerdem sind über 1298 Praktikumsplätze aus-
geschrieben.

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeinde Schwenningen · Alte Pfarrstraße 9 ·  
72477 Schwenningen, Tel. 07579/9212-0

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen 
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3204928,   
Homepage: www.nussbaum-medien.de.

Herstellung: NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Dursch-
straße 70, 78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Telefax 07033 
3204928

Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, Fax. 07033 6924-24
E-Mail: info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de, Kündigungsfrist:  
6 Wochen zum Halbjahresende. Erscheint wöchentlich freitags. 

Bezugsgebühr jährlich 29,00 € 
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Für den Landkreis Sigmaringen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für den Ausbildungsstart in 2022 sind aktuell schon 255 Lehrstel-
len ausgeschrieben und 142 Ausbildungsplätze für 2023 (www.
hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind 
außerdem 241 Praktikumsplätze veröffentlicht.

Im Frühjahr bietet die Handwerkskammer wieder kostenlose 
Online-Veranstaltungen zur Berufsorientierung an.
•	 Am 9. März 2022 laden wir Eltern und Interessierte von 18.30 

Uhr bis 20.30 Uhr zum Online-Event „Karrierechancen Hand-
werk“ ein, das in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und 
der Volkshochschule Reutlingen realisiert wird. (https://www.
vhsrt.de/Veranstaltung/cmx618a9eda329b9.html)

•	 Am 14. März 2022 von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr sind 
Schüler*innen und Jugendliche eingeladen, sich im Web-Se-
minar „Traumberuf Handwerk“ über Ausbildungschancen 
und Zukunftsperspektiven in den über 130 Handwerksbe-
rufen zu informieren. (https://next.edudip.com/de/webinar/
traumberuf-handwerk/1505452)

•	 Am 16. März 2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr laden wir ge-
meinsam mit der Agentur für Arbeit und der Volkshochschule 
Reutlingen zur Veranstaltung „Traumberuf Handwerk“ ein. 
(https://www.vhsrt.de/Veranstaltung/cmx618a9e60e9636.
html)

Für 2022 werden im Landkreis Sigmaringen aktuell die  
meisten Auszubildenden in folgenden Berufen  
(jeweils m/w/d) gesucht:
•	 30 Maurer
•	 21 Maler- und Lackierer
•	 17 Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
•	 13 Beton- und Stahlbetonbauer
•	 13 Kraftfahrzeugmechatroniker
•	 12 Metallbauer
•	 11 Zimmerer
•	 9 Straßenbauer
•	 9 Stuckateure
•	 8 Baugeräteführer
•	 8 Feinwerkmechaniker
•	 8 Land- und Baumaschinenmechatroniker
•	 7 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
•	 6 Fleischer
•	 6 Kaufleute für Büromanagement
•	 6 Schreiner
•	 5 Elektroniker
•	 5 Fachpraktiker für Metallbau
•	 5 Friseure
•	 4 Fachpraktiker für Holzverarbeitung
•	 4 Bäcker
•	 4 Glaser
•	 4 Techn. Modellbauer
•	 3 Hörakustiker
•	 2 Automobilkaufleute
•	 2 Bäckerfachwerker
•	 2 Fachhelfer für Reinigungstechnik
•	 2 Fachpraktiker im Maler- und Lackiererhandwerk
•	 2 Fleischerfachwerker
•	 2 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
•	 2 Gärtner
•	 2 Karosserie- und Fahrzeugmechaniker
•	 2 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker
•	 1 Augenoptiker
•	 1 Bauzeichner
•	 1 Dachdecker
•	 1 Fachkraft für Metalltechnik
•	 1 Fahrzeuglackierer
•	 1 Gebäudereiniger
•	 1 Klempner
•	 1 Konditor
•	 1 Konstruktionsmechaniker
•	 1 Mechatroniker für Kältetechnik
•	 1 Orgel- und Harmoniumbauer
•	 1 Orthopädieschuhmacher

•	 1 Schornsteinfeger
•	 1 Techn. Produktdesigner
•	 1 Textilreiniger
•	 1 Verfahrensmechaniker
•	 1 Zahntechniker

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Baked Oatmeal
Dieses gesunde Frühstück ist etwas ganz Besonderes, denn 
es wird im Ofen gebacken.
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten
•	 1 Banane
•	 120 g Haferflocken, blütenzart
•	 250 ml Milch, 1,5 % Fett
•	 1 Ei
•	 100 g Heidelbeeren, frisch oder TK
•	 2 EL gemahlene Mandeln
•	 etwas Vanillemark
•	 1 TL Honig
•	 Zimt

Zubereitung
1. Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
2. Die Banane mit einer Gabel zerdrücken, mit den restlichen Zu-

taten in eine Auflaufform geben und vermengen.
3. Alles 10 Minuten quellen lassen und 20 Minuten in den Back-

ofen geben.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

 
Tu Gutes –  
wir sprechen darüber
 
gemeinsamhelfen.de ist die neue Spendenplattform für 
weite Teile Baden-Württembergs. Nutzen Sie dieses  
kostenlose und unverbindliche Angebot für Ihren Verein!

www.nussbaum-medien.de

       Jetzt Projekt einstellen

Regina Moser
Rechteck


